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Norm

UWG §9 C3a

Rechtssatz

Sogar die Identität der Bezeichnungen kann bei völliger Branchenverschiedenheit dann nicht zur Annahme einer

Verwechslungsgefahr führen, wenn der Verkehr infolge der verschiedenen Geschäftsbereiche trotz der

Übereinstimmung der Bezeichnungen nicht annimmt, die Waren (Dienstleistungen) stammten aus demselben

Unternehmen oder aus solchen Unternehmen, die organisatorisch oder wirtschaftlich miteinander verbunden sind.

Entscheidungstexte

4 Ob 8/92

Entscheidungstext OGH 10.03.1992 4 Ob 8/92

4 Ob 51/92

Entscheidungstext OGH 28.04.1992 4 Ob 51/92

4 Ob 55/92
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4 Ob 116/99h
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